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Mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 (StRÄG 
2015, BGBl I 2015/112) unterzog der Gesetzgeber das 
bis dato in zahlreichen Einzelvorschriften uneinheitli-
che Bilanzstrafrecht einer ganz grundlegenden Reform. 
Die neu geschaffenen Straftatbestände sind nun ein-
heitlich in den §§ 163a–163d Strafgesetzbuch (StGB) 
normiert. Durch die Reform sollte insbesondere auch 
eine bessere Abstimmung mit Begriffen des Gesell-
schafts- und Rechnungslegungsrechts erreicht werden.1

1. Allgemeines

Mit dem StRÄG 2015 wurde – einer bereits seit Län-
gerem im Schrifttum geführten Diskussion2 sowie 
dem Regierungsprogramm 2013–2018 Rechnung 
tragend3 – das Bilanzstrafrecht neu geregelt. Bis dato 
fanden sich die bilanzstrafrechtlichen Bestimmun-
gen in diversen gesellschaftlichen Materiengesetzen 
(§  255 Aktiengesetz [AktG], §  122 GmbH-Gesetz 
[GmbHG], § 64 Gesetz über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft [Societas Europaea – SE; SEG], § 89 
Genossenschaftsgesetz [GenG], §  43 ORF-Gesetz,  
§  41 Privatstiftungsgesetz [PSG], §  114 Versiche-
rungsaufsichtsgesetz [VAG], §  18 Spaltungsgesetz 
[SpaltG], §  15 Kapitalmarktgesetz [KMG], §  189 
Investmentfondsgesetz [InvFG 2011] und §  37 
 Immobilien-Investmentfondsgesetz [ImmoInvFG]) 
mit unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen, 
unterschiedlichen Strafrahmen und damit auch un-
terschiedlichen Verjährungsfristen. Mit dem StRÄG 
2015 wurden nun diese materiengesetzlichen Straf-
bestimmungen (mit Ausnahme jener im KMG,  
InvFG 2011 und ImmoInvFG) aufgehoben und „ein- 
heitliche“ Straftatbestände in das StGB eingeführt.

Der Gesetzgeber schuf einen Straftatbestand für 
Taten von der Gesellschaft angehörenden Personen 
(Organen) (§ 163a StGB) und für Taten von exter-
nen Prüfern (§ 163b StGB) sowie eine einheitliche 
bilanzstrafrechtliche Bestimmung betreffend die 
Ausübung von tätiger Reue (§  163d StGB).4 Die 
Bestimmungen wurden in den Abschnitt  6, Teil  I 
des Besonderen Teils, strafbare Handlungen gegen 
fremdes Vermögen, integriert (§§ 163a–163d StGB).

Eine Vereinheitlichung erfuhr das Bilanzstraf-
recht in Bezug auf den Tatbestand, die Strafdro-
hung (sohin auch betreffend der Verjährung) sowie 
bezüglich der Ausübung von tätiger Reue.5 Ziel der 
Reform war überdies (neben der bereits erwähn-
ten besseren Abstimmung des Bilanzstrafrechts 
mit Begriffen des Gesellschafts- und Rechnungs-
legungsrechts, insbesondere des Rechnungslegungs- 
Änderungsgesetzes 2014 – RÄG  2014, BGBl  I 
2015/22) die Präzisierung zur besseren Entspre-
chung des Bestimmtheitsgebots, die Erweiterung 
des Kreises der erfassten Rechtsträger, die Erfas-
sung von Tathandlungen im Ausland mit Bezug 
auf in Österreich ansässige Rechtsträger unabhän-
gig vom Recht des Tatorts (siehe § 64 Abs 1 Z 11 

StGB idF BGBl  I 2015/112) sowie schließlich die 
Beschränkung auf das wirklich Strafwürdige.6

2. „Bilanzfälschung“ durch Organe  
der Gesellschaft – § 163a StGB

2.1. Tatbestand

§ 163a Abs 1 StGB stellt nunmehr die falsche oder 
unvollständige Darstellung von wesentlichen In-
formationen, die die Vermögens-, Finanz- oder Er-
tragslage des Verbands betreffen oder für die Beur-
teilung von deren künftiger Entwicklung bedeutsam 
sind – einschließlich der Beziehung des Verbands 
zu mit ihm verbundenen Unternehmen –, in den 
in den Z 1–5 angeführten Darstellungsmedien un-
ter Strafe, wenn sie in unvertretbarer Weise erfolgt 
und geeignet ist, einen schwerwiegenden Schaden 
für den Verband, dessen Gesellschafter, Mitglieder 
oder Gläubiger oder für Anleger herbeizuführen.7

§ 163a Abs 2 StGB stellt die Unterlassung der 
angesichts der drohenden Gefährdung der Liqui-
dität des Verbands gesetzlich gebotenen Erstattung 
eines Sonderberichts unter Strafe.

2.2. Sonderdelikt

Bei § 163a StGB handelt es sich um ein Sonder-
delikt. Der verwendete Täterbegriff referenziert 
auf den Entscheidungsträgerbegriff des Verbands-
verantwortlichkeitsgesetzes (§  2 Abs  1 Verbands-
verantwortlichkeitsgesetz [VbVG]).8 Als Täter 
kommen somit in erster Linie Entscheidungsträ-
ger eines erfassten Rechtsträgers (§ 163c StGB) in 
Betracht. Dabei handelt es sich vorrangig um Ge-
schäftsführer, Vorstandsmitglieder, Prokuristen, 
(General-)Handlungsbevollmächtigte sowie fakti-
sche Geschäftsführer (und Aufsichtsrats- und Ver-
waltungsratsmitglieder).9 Ebenso als Täter erfasst 
sind von einem Entscheidungsträger eines solchen 
Rechtsträgers mit der Informationsdarstellung be-
auftragte Personen.

2.3. Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage und 
künftige Entwicklung

Die bisher (in den Materiengesetzen) verwendeten 
Begriffe „Verhältnisse der Gesellschaft“ und „er-
hebliche Umstände“ werden durch die im Unter-
nehmensgesetzbuch (UGB) Verwendung findende 
Wortfolge „Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage“ ersetzt und insofern stärker konturiert (vgl 
etwa §  89 GenG idF BGBl  I 2006/104). Da eine 
Einschränkung auf die „Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage“ im Hinblick auf die Darstellungs-
medien in den Z 1–5 zu eng wäre (vgl insbesondere 
Z 1 – Lageberichte, Z 3 – mündliche Ausführungen 
in Versammlungen und Z 4 – Auskünfte gegenüber 
Prüfern),10 werden auch Informationen, die für die 
künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage bedeutsam sind, in den Schutz-
bereich der Norm einbezogen.11
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2.4. Wesentliche Informationen

Nur eine für die „Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage“ oder die künftige Entwicklung derselben 
bedeutsame wesentliche Information ist tatbildlich. 
Der Begriff der „wesentlichen Information“ ent-
spricht jenem in §  189a Z  10 UGB. Die Wesent-
lichkeit ergibt sich laut den Materialien aus der 
Betrachtung zweier Faktorenpaare, von denen je-
weils zumindest eine Komponente vorliegen muss. 
So ergibt sich die Wesentlichkeit aus der Größe 
oder spezifischen Eigenart des (Bilanz-)Postens 
oder aus der Größe oder spezifischen Eigenart 
der Fehlerhaftigkeit. In qualitativ sehr wichtigen 
Bereichen genügen somit bereits kleine Fehler; 
ebenso erfüllen quantitativ große Fehler in anderen 
wesentlichen, aber per se nicht sehr bedeutsamen 
Bereichen dieses Tatbestandselement.12

2.5. In unvertretbarer Weise

Durch die Verwendung des Begriffs „in unver-
tretbarer Weise“ wird der Tatbestand in zweier-
lei Hinsicht eingeschränkt. Die Vertretbarkeit ist 
anhand der einzuhaltenden inhaltlichen und for-
mellen Vorgaben der einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften (insbesondere UGB) oder anerkann-
ten Standards (insbesondere IFRS) zu beurteilen 
(sogenannter Grundsatz der Bilanzrechtsakzes-
sorietät). Aufgrund bestehender Bewertungs- bzw 
Ermessenspielräume bei der Bilanzierung bzw In-
formationsdarstellung gibt es regelmäßig – auch 
bei Einhaltung der Bewertungsregeln – nicht bloß 
ein richtiges Ergebnis. Unrichtig ist daher nur, was 
außerhalb der genannten Spielräume liegt, somit 
nur die „unvertretbare“ Bilanz.13 Darüber hinaus 
beinhaltet der Begriff „unvertretbar“ eine Vorsatz-
komponente, die der Wissentlichkeit nahe kommt; 
nicht jede Feststellung eines (wesentlichen) Fehlers 
indiziert einen bedingten Vorsatz des Informati-
onsdarstellers in Richtung „Bilanzfälschung“.14

2.6. Falsche oder unvollständige Darstellung

Die bisher in den Sondergesetzen Verwendung 
findenden Begriffe „unrichtig wiedergeben“, „ver-
schweigen“ sowie „verschleiern“ wurden in Anleh-
nung an § 292a StGB durch „falsch oder unvoll-
ständig darstellen“ ersetzt. Es handelt sich dabei 
um ein schlichtes Tätigkeitsdelikt.15 Verschleiern 
ist fortan als Unterfall einer falschen Darstellung 
zu verstehen, weil neben Verstößen gegen die Bi-
lanzwahrheit auch Verstöße gegen den Grundsatz 
der Bilanzklarheit zu einer verpönten Fehlinforma-
tion der Informationsadressaten führen.16 Werden 
hingegen wesentliche Informationen verschwie-
gen und wird bei der Informationsdarstellung der 
Eindruck der Vollständigkeit erweckt, handelt es 
sich um eine tatbestandsmäßige unvollständige 
Darstellung.17 Irrelevant ist, ob die Informationen 
geschönt oder schlechter dargestellt werden, als es 
tatsächlich der Fall ist.18

2.7. Schadenseignung

Die Eignung, einen erheblichen19 Schaden für den 
Verband, dessen Gesellschafter, Mitglieder oder 
Gläubiger oder für Anleger herbeizuführen, soll 
die Strafbarkeit im Sinne des ultima ratio-Prinzips 

auf besonders strafwürdige Fälle einschränken.20 
Die Gefahr eines einfachen Schadens genügt daher 
nicht.21 Festzustellen ist, ob die falsche oder unvoll-
ständige Darstellung von wesentlichen Informa-
tionen  – und zwar ex ante aus Sicht des Täters  – 
abstrakt dazu geeignet war, eine konkrete Gefahr 
einer Schädigung eines potenziellen Opfers zu be-
wirken.22 Es kommt daher auch nicht auf den tat-
sächlichen Eintritt einer solchen Schädigung an.23

2.8. Darstellungsmedien

Als Darstellungsmedien nennt § 163a Abs 1 StGB 
den Jahres- oder Konzernabschluss, den Lage- 
oder Konzernlagebericht oder einen anderen an 
die Öffentlichkeit, die Gesellschafter oder die Mit-
glieder, ein aufsichtsberechtigtes Organ oder des-
sen Vorsitzenden gerichteten Bericht (Z  1), eine 
öffentliche Aufforderung zur Beteiligung an dem 
Verband (Z 2), einen Vortrag oder eine Auskunft in 
der Haupt-, General- oder Mitgliederversammlung 
oder einer sonstigen Versammlung der Gesell-
schafter oder Mitglieder des Verbands (Z 3), Auf-
klärungen und Nachweise oder sonstige Auskünfte, 
die einem Prüfer zu geben sind (Z 4), sowie eine 
Anmeldung zum Firmenbuch, die die Leistung von 
Einlagen auf das Gesellschaftskapital betrifft (Z 5). 
§ 163a Abs 2 StGB nennt Sonderberichte.

Für die in §  163c StGB genannten Verbände 
sind nur jene Bestimmungen (Z 1–5 sowie Abs 2) 
maßgeblich, die nach den spezifischen Materien-
gesetzen auf den jeweiligen Verband zutreffen.24

2.9. Unterlassen der Erstattung eines 
 Sonderberichts

Unterlässt es ein Entscheidungsträger (im Gegen-
satz zu § 163a Abs 1 StGB nicht „ein Beauftragter“) 
angesichts der drohenden Gefährdung der Liquidi-
tät des Verbands, einen gesetzlich gebotenen Son-
derbericht zu erstatten, macht er sich nach § 163a 
Abs 2 StGB strafbar. Dabei handelt es sich (eben-
falls) um die tatbestandsmäßige Verallgemeinerung 
der schon bisher in mehreren Materien gesetzen 
enthaltenen Tathandlungen.25 Der Gesetzgeber hat 
insbesondere die Sonderberichte nach § 81 Abs 1 
Satz 3 AktG und § 28a Abs 1 Satz 3 GmbHG (nicht 
jedoch § 36 Abs 2 Satz 2 GmbHG und § 84 GenG) 
im Auge.

2.10.	Qualifikation

Wird die Tat nach Abs 1 oder 2 in Bezug auf  einen 
in Abs  3 umschriebenen Verband begangen (dabei 
handelt es sich um kapitalmarktorientierte, ein-
schließlich börsennotierte Unternehmen gemäß 
§  189a Z  1 lit  a UGB), beträgt die Strafdrohung 
anstelle der neuen einheitlichen grundsätzlichen 
Strafdrohung von bis zu zwei Jahren Freiheitsstra-
fe26 bis zu drei Jahre. Begründet wird dies vom Ge-
setzgeber damit, dass im Zusammenhang mit die-
sen Verbänden typischerweise ein hoher Schaden 
und eine große Anzahl potenzieller Geschädigter 
einhergehen.27 Gerade bei börsennotierten Unter-
nehmen ändert sich die Strafdrohung daher spürbar 
von (bisher) einem Jahr auf (nunmehr) drei Jahre.28
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3. „Bilanzfälschung“ durch Prüfer – § 163b StGB

3.1. Tatbestand

Die materiengesetzlichen bilanzrechtlichen Straf-
tatbestände waren auf die Organe des Verbands 
zugeschnitten. Abschlussprüfer und andere exter-
ne Prüfer wurden vom Begriff „Beauftragte“ er-
fasst.29 Nach Ansicht des Gesetzgebers wurde die 
alte Rechtslage damit der besonderen Aufgabe der 
Prüfer nicht gerecht.

Basierend auf diesen Erwägungen wurde nun 
ein eigener, einheitlicher Straftatbestand geschaf-
fen, der sich jedoch weitgehend an die materien-
gesetzlichen Bilanzstraftatbestände anlehnt.30 Dieser 
enthält zwei Tathandlungen in Abs 1 (falsch oder 
unvollständig Darstellen; Verschweigen, dass das ge-
prüfte Dokument wesentliche Informationen falsch 
oder unvollständig darstellt) und ebenso zwei Tat-
handlungen in Abs  2 (Erteilen eines unrichtigen 
Bestätigungsvermerks  – Z  1; Nichterstattung eines 
Berichts bei drohender Bestandsgefährdung – Z 2).

Die erste Tathandlung des § 163b Abs 1 StGB 
entspricht der Tathandlung in § 163a Abs 1 StGB; 
auch gelten die obigen Ausführungen zu wesentli-
chen Informationen, Unvertretbarkeit, Schadens-
eignung, Darstellungsmedien und dem Qualifika-
tionstatbestand  – soweit diese Begriffe in §  163b 
StGB Verwendung finden – für das Prüferdelikt 
sinngemäß.

3.2. Sonderdelikt

Der Kreis der in Betracht kommenden Prüfer 
umfasst Abschlussprüfer (§ 278 UGB), Gründungs-
prüfer (§ 25 AktG, § 11 PSG), Sonderprüfer (§ 130 
AktG), Verschmelzungsprüfer (§  220b AktG), 
Spaltungsprüfer (§  5 SpaltG), Revisoren (Genos-
senschaftsrevisionsgesetz [GenRevG], §  2 Genos-
senschaftsverschmelzungsgesetz [GenVG]) und 
Sonderprüfer (§  130 AktG, §  31 PSG, §  52  VAG 
2016). Diese Aufzählung ist nicht abschließend.31 
Durch die Generalklausel „sonst als aufgrund ver-
bandsrechtlicher Bestimmungen bestellter Prüfer 
mit vergleichbaren Funktionen“ sollen weitere Prü-
fer erfasst werden, da eine namentliche Aufzählung 
aller Prüfer aufgrund der unterschiedlichen Bezeich-
nungen in den diversen Gesetzen, vor allem aber im 
Hinblick auf die Erfassung auch ausländischer Ver-
bände (§ 163c Z 12 StGB), nicht möglich ist.32

Als Prüfer im Sinne von § 163b StGB kommen 
zwar nur natürliche Personen in Frage, eine ver-
bandsstrafrechtliche Verantwortlichkeit der Prü-
fungsgesellschaft für die für sie tätig werdenden 
Prüfer (seien es Entscheidungsträger oder Mitar-
beiter im Sinne von § 2 VbVG) nach § 3 VbVG ist 
aber auch möglich.33

3.3. Verschweigen der falschen oder unvollstän-
digen Darstellung im geprüften Bericht

Die zweite Tathandlung des § 163b Abs 1 StGB, das 
Verschweigen der falschen oder unvollständigen 
Darstellung wesentlicher Informationen im Jahres- 
oder Konzernabschluss, Lage- oder Konzernlage-
bericht oder sonst im geprüften Abschluss, Vertrag 
oder Bericht, bezieht sich auf die Tätigkeit des 
(Abschluss-)Prüfers, der einen von einem Organ 
des Verbands erstellten Abschluss, Vertrag oder 
Bericht prüft.34

Auch in Bezug auf diese Tathandlung hält der 
Gesetzgeber am Akzessorietätsprinzip fest; den 
Prüfungen wird der Maßstab der jeweiligen Mate-
riengesetze zugrunde gelegt.

3.4. Erteilen eines inhaltlich unrichtigen 
Bestätigungsvermerks

§ 163b Abs 2 Z 1 StGB kann nicht entnommen wer-
den, wann ein unrichtiger Bestätigungsvermerk im 
Sinne der Bestimmung vorliegt. Diesbezüglich ist 
auf §  274 UGB zurückzugreifen, wonach der Be-
stätigungsvermerk zwei wesentliche Bestandtei-
le enthalten muss: das Prüfungsurteil zum Jah-
res- oder Konzernabschluss sowie Aussagen zum 
Lagebericht oder Konzernlagebericht.35 Inhaltlich 
unrichtig erteilt ist ein Bestätigungsvermerk also 
dann, wenn insbesondere in Bezug auf diese Be-
standteile vom Prüfer unrichtige Angaben gemacht 
werden. Verletzt der Prüfer die anzuwendenden 
gesetzlichen Vorschriften (UGB, Wirtschaftstreu-
handberufsgesetz [WTBG]), die in den einschlä-
gigen Fachgutachten, Richtlinien und Stellungnah-
men festgehaltenen Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung sowie sonstige allgemein an-
erkannte internationale Prüfungsgrundsätze (zB 
ISA – International Standards on Auditing),36 liegt 
auch eine in unvertretbarer Weise Erteilung eines 
unrichtigen Bestätigungsvermerks vor.

3.5. Unterlassen der Berichterstattung bei 
drohender Bestandsgefährdung

Entstehen im Zuge einer Abschlussprüfung oder 
einer dieser gleichzuhaltenden Prüfung Berichts-
pflichten im Zusammenhang mit einer drohenden 
Bestandsgefährdung37 und werden diese vom Prü-
fer verletzt, macht er sich strafbar. Erfasst ist daher 
etwa die Warnpflicht nach § 273 Abs 2 Fall 1 UGB, 
nicht erfasst sind aber die übrigen Warnpflichten 
nach § 273 Abs 2 und 3 UGB.38

4. Innere Tatseite

Auf der subjektiven Tatseite genügt einfacher Vor-
satz im Sinne von § 5 Abs 1 StGB (Eventualvor-
satz). Im Vorfeld hatten sich noch diverse Stimmen 
für die Vorsatzform der Wissentlichkeit ausgespro-
chen.39

5. Konkurrenzen und Beteiligung

Sowohl § 163a Abs 4 als auch § 163b Abs 5 StGB 
enthalten Konkurrenzklauseln. So ist wegen Betei-
ligung (§§  12, 14 StGB) an §  163a StGB nicht zu 
bestrafen, wer schon nach § 163b StGB mit Strafe 
bedroht ist und umgekehrt. § 163b Abs 3 StGB ord-
net Subsidiarität zwischen einzelnen Tathandlun-
gen des § 163b StGB an.40

6. Erfasste Verbände

In § 163c Z 1–6, 10 und 11 StGB sind die bisher 
von den einzelnen materiengesetzlichen bilanz-
rechtlichen Straftatbeständen erfassten Verbände 
enthalten. Darüber hinaus werden nunmehr auch 
die großen Vereine im Sinne des § 22 Abs 2 VerG 
2002 (§ 163c Z 7 StGB), Offene Gesellschaften und 
Kommanditgesellschaften im Sinne des § 189 Abs 1 
Z 2 lit a UGB (Z 8) sowie Sparkassen (Z 9) in den 
Anwendungsbereich einbezogen.41 Schließlich wer-
den nun auch die in § 163c Z 1–11 StGB genann-
ten vergleichbaren (rechnungslegungspflichtigen) 
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ausländischen Verbände, deren übertragbare Wert-
papiere zum Handel an einem geregelten Markt im 
Inland zugelassen sind oder die im Hinblick auf 
eine Zweigniederlassung im Inland im Firmenbuch 
eingetragen sind (§ 12 UGB), erfasst, wodurch zu-
dem ein besserer Schutz inländischer Gläubiger, 
Investoren und anderer Vertragspartner erreicht 
werden soll.42

7. Tätige Reue

Bis zum Inkrafttreten des StRÄG 2015 gab es ledig-
lich im Spaltungsgesetz eine Bestimmung über täti-
ge Reue. Die nunmehr in § 163d StGB aufgenomme-
ne Reuebestimmung enthält in Abs 1 die für § 163a 
StGB maßgeblichen Ereignisse, bis zu denen eine 
tätige Reue noch möglich ist. Dies sind Zeitpunkte, 
bis zu denen die Adressaten noch keine Verfügun-
gen im Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit vorgenommen haben (können).43 Damit 
soll dem Charakter von § 163a (und 163b) StGB als 
Informationsdelikt(-e) Rechnung getragen werden. 
Tätige Reue nach § 163d Abs 1 StGB kommt demje-
nigen zu, der freiwillig die falschen Angaben richtig 
stellt oder die fehlenden Angaben nachträgt.

Gegenüber der Reuefähigkeit von § 163a StGB 
ist jene von §  163b StGB stark eingeschränkt. So 
ist lediglich § 163b Abs 1 Z 2 reuefähig. Nicht zu 
bestrafen ist, wer freiwillig die verschwiegenen An-
gaben nachträgt.

Eine weitergehende Reuebestimmung schei-
terte (aus Sicht des Gesetzgebers) daran, dass kei-
ne Ereignisse ausgemacht werden konnten, bis zu 
denen eine tätige Reue noch möglich sein könnte, 
ohne dass bereits Dritte im Vertrauen auf die Rich-
tigkeit Dispositionen getroffen haben könnten.44

8. Fazit

Die Vereinheitlichung der weit verstreuten, bilanz-
strafrechtlichen Straftatbestände ist dem Gesetzge-
ber weitgehend gelungen. Darauf basierend gibt es 
nun einen einheitlichen Straftatbestand, einheit-
liche Strafdrohungen und eine einheitliche Re-
gelung bezüglich der Ausübung von tätiger Reue. 
Das Zurückgreifen auf einige unbestimmte Ge-
setzesbegriffe (wesentliche Informationen, in un-
vertretbarer Weise, erhebliche Schadenseignung) 
bringt jedoch gewisse Auslegungsschwierigkeiten 
mit sich. Insofern wird in der Literatur nicht ganz 
unzutreffend die Frage aufgeworfen, ob die neuen 
Bilanzstrafdelikte dem strafrechtlichen Bestimmt-
heitsgebot entsprechen.45 Der nun höhere Strafrah-
men führt im Ergebnis zu spürbar längeren Ver-
jährungsfristen (von bisher drei auf nunmehr fünf 
Jahre) und „rechtfertigt“ auch einen höheren Ver-
fahrensaufwand seitens der Strafverfolgungsbehör-
den. So gesehen wird der Sachverständigenbeweis 
gerade auch in derartigen Verfahren zunehmend 
an Bedeutung gewinnen.46 Auch der ausdrückli-
che Verweis auf das VbVG könnte die Strafverfol-
gungsbehörden noch in einem verstärkten Ausmaß 
dazu „motivieren“, strafrechtliche Verfahren nicht 
nur gegen natürliche Personen, sondern auch ge-
gen das Unternehmen und/oder die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft selbst einzuleiten.47
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Mit dem „neuen“ 
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einheitliche Straf-

drohungen und eine 

einheitliche Regelung 

bezüglich der Ausübung 

von tätiger Reue.
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